jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42 ZTG 2019 Ordentliche und
aul3erordentliche Mitglieder

ZTG 2019 - Ziviltechnikergesetz 2019

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Den Landerkammern gehdren die ordentlichen und die auBerordentlichen Mitglieder an.

2. (2)Ordentliche Mitglieder der Landerkammern sind die Ziviltechniker. Ziviltechniker, die ihre Befugnis ausiben,
sind Mitglieder jener Landerkammer, in deren ortlichem Wirkungsbereich sie den Sitz ihrer Kanzlei haben;
mangels inlandischen Kanzleisitzes bei einer Landerkammer ihrer Wahl. Ziviltechniker, deren Befugnis ruht, sind
Mitglieder jener Landerkammer, in deren Ortlichem Wirkungsbereich sie ihren Hauptwohnsitz haben. Liegt ein
Hauptwohnsitz im Inland nicht vor, so ist der letzte Kanzleisitz maRgebend.

3. (3)AulRerordentliche Mitglieder der Landerkammern sind Personen, die den Beruf des Ziviltechnikers anstreben
und folgende Voraussetzungen erfullen:

1. 1.Absolvierung eines Studiums im Sinne des & 2 und
2. 2.Meldung bei jener Landerkammer, in deren &rtlichem Wirkungsbereich sie ihren Hauptwohnsitz haben.

4. (4)AuBerordentliche Mitglieder erwerben durch ihren auBerordentlichen Beitritt zur Landerkammer nicht das

Recht, den Ziviltechnikerberuf auszutiben.

In Kraft seit 28.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ztg_2019/paragraf/2
file:///

	§ 42 ZTG 2019 Ordentliche und außerordentliche Mitglieder
	ZTG 2019 - Ziviltechnikergesetz 2019


